
Der Oberbürgermeister 
Dezernat, Dienststelle 
IV/42 
 

Vorlagen-Nummer 

 1741/2015 

Freigabedatum 
08.06.2015  

Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 

Betreff 
Neumöblierung des Studienhauses der Volkshochschule Köln 

Beschlussorgan 
Rat 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, mit der Beschaffung der Möblierung für das sanierte Stu-
dienhaus in Höhe von 398.900 €.  
Der Rat beschließt die Freigabe der benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 84.000 € für das 
Haushaltsjahr 2015, im Teilplan 0414 (Volkshochschule), Teilplanzeile 9 (Auszahlung für den 
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Finanzstelle 4200-0414-0-0002 - Neumöblierung 
Studienhaus. 
 

Ausschuss Schule und Weiterbildung 08.06.2015 

Finanzausschuss 22.06.2015 

Rat 23.06.2015 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen   398.900 € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2015 
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen   20.000 € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 

Begründung für die Dringlichkeit: 

Eine besondere Dringlichkeit ist gegeben, da die Neumöblierung des Studienhauses vor dem 
Einzug nach den Sommerferien 2015 erfolgen muss und somit die Beschaffungen noch im 
Juni 2015 in Auftrag gegeben werden müssen. 
Bei Nichtbehandlung der Vorlage kann der Einzug in das sanierte Studienhaus nach dem 
Sommerferien 2015 nicht erfolgen. 
 

Begründung für die Neumöblierung des Studienhauses 2015: 

 

Mit der Vorlage 2473/2008 „Sanierung und Umfeldgestaltung des VHS-Studienhauses am 
Neumarkt, Josef-Haubrich-Hof 2, 50676 Köln“ wurde beschlossen, dass die Kosten der Erst-
/Neueinrichtung nach Wiederinbetriebnahme zu einem späteren Zeitpunkt eine Ratsvorlage 
eingebracht werden.  
 
Zur Wiederinbetriebnahme des Hauses nach dem Umbau ist eine der architektonischen Ge-
samtplanung des Hauses angepasste Ausstattung notwendig. Die Kosten für eine entspre-
chende Neumöblierung des sanierten Studienhauses betragen insgesamt 398.900 € 
 
Zur Neuausstattung des Studienhauses sind verschiedene Teilbereiche zu möblieren. 
1. Eingang/Wartebereich im Erdgeschoss 
2. Neumöblierung der Foyers/Kommunikationsflächen 
3. Ausstattung neu entstandener Unterrichtsraumflächen 
4. Neuausstattung mit Medien 
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5. Neuausstattung der Büros 
 
Zu den Punkten 1 und 2 liegt der Volkshochschule Köln die Zustimmung des Rechnungsprü-
fungsamtes vor. 
 
Zu 1.  
Bedingt durch die Ummantelung des Gebäudes mit einer Glasfassade und der Verlegung 
des Eingangsbereiches des Hauses entstand eine neue Fläche, die als Informations- und 
Wartebereich genutzt werden soll.  
Hier ist die Beschaffung einer Infotheke, Informationsständern, Infodisplay etc. notwendig. 
Die Kosten belaufen sich auf ca. 35.000.-€. 
 
Zu 2.  
Die Neumöblierung der Kommunikationsflächen und Foyers, die für die Beratung über das 
Weiterbildungsangebot der VHS Köln dienen sollen, umfasst vier Foyerbereiche. Diese  
müssen mit Beratungsmöbeln und Wartemöbeln ausgestattet werden. 
Die Kosten belaufen sich auf ca. 49.000.-€ 
 
Zu 3. 
Neben der neuen Fläche des Eingangsbereiches im Erdgeschoss entstehen auch drei neue 
Seminarräume und ein Vortragsaal.  
Die geplanten Kosten für die Ausstattung der Seminarräume (Tische, Stühle, Medien etc.) 
und des Vortagsaales belaufen sich auf ca. 45.000 € 
 
Zu 4 
Alle Unterrichtsräume des Gebäudes bedürfen einer zeitgemäßen und zukunftsorientierten 
Medienausstattung  (Whiteboards, Flipcharts, Beamer für Präsentationen etc.) Darüber hin-
aus müssen Gegenstände für die Bereiche der kulturellen Bildung und Gesundheitsvorsorge 
erneuert bzw. neu beschafft werden. 
Die geplanten Kosten belaufen sich auf ca. 105.000.-€ 
 
Zu 5 
Die Büroausstattung für 30 Mitarbeitende, die das Studienhaus beziehen werden belaufen 
sich (incl. höhenverfahrbarer Schreibtische und orthopädischer Schreibtischstühle) auf 
64.000.-€ (geplant) 
 
 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 
Die benötigten Haushaltsmittel wurden wie folgt veranschlagt: 
2015: in Höhe von 298.900 € 
2016: in Höhe von 50.000 € 
2017: in Höhe von 50.000 € 
Aktuell hat das Rechnungsprüfungsamt einen ersten Teilbereich über 84.000 € zur Neumöb-
lierung des Eingangsbereiches und der Etagenflure geprüft. Die in 2016 und 2017 veran-
schlagten Mittel werden zur zeitgemäßen und zukunftsorientierten Ausstattung der Unter-
richtsräume benötigt. 
 
Anlagen 
1) Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes zu den Punkten 1 und 2 
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